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RS OGH 1950/7/12 1Ob391/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1950

Norm

ABGB §905 IB

ABGB §1413

SchillingG §3

Rechtssatz

Da heute Reichsmark nicht mehr existieren, kann bei einer in Österreich zahlbaren Reichsmarkschuldigkeit - sofern das

Gesetz oder ein Staatsvertrag nichts anderes verfügt - nur mehr eine Verurteilung zur Zahlung in Schilling nach der

gesetzlichen Umrechnungsrelation nach § 3 Abs 2 SchillingG erfolgen.

Entscheidungstexte

1 Ob 391/50

Entscheidungstext OGH 12.07.1950 1 Ob 391/50

Veröff: SZ 23/224
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